
Kraftfahrt-Bundesamt 
DE-24932 Flensburg 

 
 

 
 
 
 

ALLGEMEINE  BAUARTGENEHMIGUNG  (ABG) 
 
 
 
nach § 22a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 
26.04.2012 (BGBl I S.679) in Verbindung mit der Verordnung über die Prüfung und 
Genehmigung der Bauart von Fahrzeugteilen sowie deren Kennzeichnung (FzTV) in der 
Fassung vom 12.08.1998 (BGBl I S. 2142) 
 
 
 
Nummer der ABG: 
 
 
 

D 5322*04 

Gerät: 
 
 
 

Folien zur Aufbringung auf Scheiben von Fahrzeugen 

Typ: 
 
 
 

Window Graphics Film, ablösbar, 
in Verbindung mit ORAGUARD 297 

Inhaber der ABG    
und Hersteller:     
 

ORAFOL Europe GmbH  
DE-16515 Oranienburg    
 

 
 
Für die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser 
Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt: 
 
Die sich aus der Allgemeinen Bauartgenehmigung ergebenden Pflichten gelten sinngemäß 
auch für den Nachtrag.  
 
In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen 
Änderungen bzw. Ergänzungen ein. 
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Nummer der ABG: D 5322*04  
 
 
Die Folien, Typ Window Graphics Film, ablösbar, in Verbindung mit ORAGUARD 297, dürfen 
zum nachträglichen Aufbringen an der Außenseite von Fahrzeugscheiben aus Einscheiben-
sicherheitsglas, die für die Sicht des Fahrzeugführers nicht von Bedeutung sind, nach 
folgenden Merkmalen in den Ausführungsvarianten  
 
„A“: ORAJET 3635 + ORAGUARD 297 
„B“: ORAJET 3636 + ORAGUARD 297 
 
gefertigt werden. 
 
Art des Werkstoffes: Polyesterfolie (PET) und PVC-Folie 
 
Dicke der Folie: 0,25 mm +20% 
 
Anzahl der Schichten: 3 
 
Färbung der Folie: weiß (bedruckbar)/schwarz 
 
Aufbau der Folie: Laminat aus einer perforierten bedruckbaren 2-lagigen Folie 

aus Weich-PVC und einer gegossenen transparenten 
Laminatfolie aus Polyester 
 

Bemerkungen: Die perforierte Folie besteht aus einer kalandrierten schwarzen  
 Folie und einer kalandrierten weißen Folie. Auf der weißen  
 Seite wird die perforierte Folie im Inkjet-Druck mit Lösungs- 
 mittelfarben bedruckt. Auf der schwarzen Seite ist ein ablös- 
 barer transparenter Solvent-Polyacrylat-Kleber für die Montage  
 auf der Fahrzeugverglasung aufgebracht 

Durch die aufgebrachte Bedruckung darf der Reflexionsgrad an 
der Scheibenaußenseite den Wert von 25 % nicht überschrei-
ten. 

 
Ein beidseitiges Bekleben der Scheibe ist nicht zulässig. 
 
Die Folien dürfen nur bis zur Scheibenhalterung bzw. Scheibenverklebung aufgebracht 
werden. Ein Verklemmen bzw. eine Verbindung der Folien mit der Scheibeneinfassung oder 
der  Gummidichtung ist unzulässig. Eine derartige Anbringung ist jedoch zulässig, wenn die 
Folie im Bereich vor der Scheibenhalterung, Scheibeneinfassung bzw. Scheibenverklebung 
durchgängig eingeschnitten ist. 
 
Die Verwendung an Notausstiegen aus Einscheibensicherheitsglas von Kraftomnibussen ist 
zulässig. 
 
 
  

ungültiges Blatt 
invalid page 
                          

 
    
 T. Fehlhaber 28.04.2016
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Nummer der ABG: D 5322*04  
 
 
Die Folien, Typ Window Graphics Film, ablösbar, in Verbindung mit ORAGUARD 297, dürfen 
zum nachträglichen Aufbringen an der Außenseite von Fahrzeugscheiben aus Einscheiben-
sicherheitsglas, die für die Sicht des Fahrzeugführers nicht von Bedeutung sind, nach 
folgenden Merkmalen in den Ausführungsvarianten  
 
„A“: ORAJET 3635 + ORAGUARD 297 
„B“: ORAJET 3636 + ORAGUARD 297 
 
gefertigt werden. 
 
Art des Werkstoffes: PVC-Folie 
 
Dicke der Folie: 0,25 mm +20% 
 
Anzahl der Schichten: 2 
 
Färbung der Folie: weiß (bedruckbar)/schwarz 
 
Aufbau der Folie: Transparente, gegossene Laminierfolie aus PVC als  
 Oberflächenschutz, permanent haftender Solvent-Polyacrylat-
 Laminierkleber, kalandrierte, perforierte und bedruckbare  
 Weich-PVC-Folie 
 
Bemerkungen: Die perforierte Folie besteht aus einer kalandrierten schwarzen 
 Folie und einer kalandrierten weißen Folie. Auf der weißen  
 Seite wird die perforierte Folie im Inkjet-Druck mit Lösungs- 
 mittelfarben bedruckt. Auf der schwarzen Seite ist ein ablös- 
 barer transparenter Solvent-Polyacrylat-Kleber für die Montage  
 auf der Fahrzeugverglasung aufgebracht 

Durch die aufgebrachte Bedruckung darf der Reflexionsgrad an 
der Scheibenaußenseite den Wert von 25 % nicht überschrei-
ten. 

 
Ein beidseitiges Bekleben der Scheibe ist nicht zulässig. 
 
Die Folien dürfen nur bis zur Scheibenhalterung bzw. Scheibenverklebung aufgebracht 
werden. Ein Verklemmen bzw. eine Verbindung der Folien mit der Scheibeneinfassung oder 
der  Gummidichtung ist unzulässig. Eine derartige Anbringung ist jedoch zulässig, wenn die 
Folie im Bereich vor der Scheibenhalterung, Scheibeneinfassung bzw. Scheibenverklebung 
durchgängig eingeschnitten ist. 
 
Die Verwendung an Notausstiegen aus Einscheibensicherheitsglas von Kraftomnibussen ist 
zulässig. 
 
 
  

2. Fassung 
2nd issue 
                          

 
    
 T. Fehlhaber 28.04.2016
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Nummer der ABG: D 5322*04  
 
In einer mitzuliefernden Anbauanweisung sind die Bezieher auf den eingeschränkten 
Verwendungsbereich und auf die besonderen Anbaubedingungen hinzuweisen sowie 
darüber zu informieren, dass das beidseitige Bekleben von Scheiben mit Folien nicht 
zulässig ist und dass bei der Anbringung der Folien auf Heckscheiben von Kraftfahrzeugen 
diese Fahrzeuge mit einem zweiten Außenspiegel ausgerüstet sein müssen. 
 
Die Wirksamkeit der Bauartgenehmigung ist hiervon abhängig. 
 
Flensburg, 21.04.2016   
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 

 
           (Torben Fehlhaber) 
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- Anlage - 
 
 
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Nebenbestimmungen 
 
Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterla-
gen genau übereinstimmen. Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten 
auch für diesen Nachtrag. 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,  
24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 



Kraftfahrt-Bu ndesamt
DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ABG)

nach g 22a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom
28.09.1988 (BGBI I S.1793) in Verbindung mit der Verordnung über die Prüfung und
Genehmigung der Bauart von Fahrzeugteilen sowie deren Kennzeichnung (FzTV) in der
Fassung vom 12.08.1998 (BGBI I  S.2142)

Nummer der ABG. D 5322*03

Gerät: Folie zur Aufbringung auf Scheiben
von Fahzeugen

Typ: Window GraPhics Fi lm, ablösbar,
in Verbinduno mit ORAGUARD 297

lnhaber der ABG ORAFOL EuroPe GmbH
und Herstel ler: DE-16515 Oranienburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser

Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Bauartgenehmigung ergebenden Pfl ichten gelten sinngemäß

auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtl ichen

Anderungen bzw. Ergänzungen ein.
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2
Nummer der ABG: D 5322*03

Der Typ wurde von

ORAJET 3635 in Verbindung mit ORAGUARD 297

in

Window Graphics Film, ablösbar, in Verbindung mit ORAGUARD 297

geändert.

Die Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. D 5322, Typ Window Graphics Film, ablösbar, in
Verbindung mit ORAGUARD 297, erstreckt sich nunmehr auf die

Ausführungsvariante,,A": ORAJET 3635 + ORAGUARD 297
und die
Ausführungsvariante,,B": ORAJET 3636 + ORAGUARD 297.

lm übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsprüfzeugnis des Materialprüfungsamtes
Nord rhei n-Westfalen, Dortm und, vom 1 7 .08.2007 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, den 21 .49.2007
lm Auftrag

.f,rdÄ-,
(-/

(Ba r te l sen )

Anlagen:
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Prüfzeugnis des Materialprüfungsamtes
Nordrhein-Westfalen, Dortmund,
Nr. 41 0004379 vom 17.08.2007



Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: D 5322-03
Number of the type approval:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag

Rechtsbehelfsbeleh ru n g

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. DerWiderspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Gollateral clauses

The requirements contained in the previous approval are also valid for this amendment.

lnstruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in
writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.
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Nummer der ABG: D 5322  
 

 

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mindestens den Bedingungen  
entsprechen, die in den "Technischen Anforderungen an Fahrzeugteile bei  der 
Bauartprüfung nach § 22a StVZO" vom 05.07.1973 unter Berücksichtigung der  am 
23.02.1994 in Kraft getretenen Fassung sowie dem Entwurf zur TA Nr. 29, Abschnitt 3.8., 
aufgeführt sind.    
 
Die Folien, Typ WGF 3631 in Verbindung mit ORAGUARD 297 GF, dürfen zum nachträg-
lichen Aufbringen an der Außenseite  von Fahrzeugscheiben, die für die Sicht des Fahr-
zeugführers nicht von Bedeutung  sind, nach folgenden Merkmalen gefertigt werden:   
 
Art des Werkstoffes: PVC-Folie (bedruckbare Folie aus Weich-PVC und  
 gegossene transparente Laminatfolie aus PVC) 
 
Dicke der Folie: 0,25 mm +20% 
 
Anzahl der Schichten: 2 
 
Färbung der Folie: weiß (bedruckbar)/schwarz 
 
Art der Beschichtung: Auf der schwarzen Seite ist ein ablösbarer transparenter 

Solvent-Polyacrylat-Kleber aufgebracht. 
 
Bemerkungen: Die perforierte Folie besteht aus einer kalandrierten schwarzen  
 Folie und einer kalandrierten weißen Folie. Auf der weißen  
 Seite wird die perforierte Folie im Inkjet-Druck mit Lösungs- 
 mittelfarben bedruckt. Auf der schwarzen Seite ist ein ablös- 
 barer transparenter Solvent-Polyacrylat-Kleber für die Montage  
 auf der Fahrzeugverglasung aufgebracht 

Durch die aufgebrachte Bedruckung darf der Reflexionsgrad an 
der Scheibenaußenseite den Wert von 25 % nicht überschrei-
ten. 

 
Die Folien dürfen nur bis zur Scheibenhalterung auf den Scheiben aufgebracht werden.   
 
Ein Verklemmen bzw. eine Verbindung der Folie mit der Scheibeneinfassung oder der  
Gummidichtung ist unzulässig.   
 
In einer mitzuliefernden Anbauanweisung sind die Bezieher auf den eingeschränkten  
Verwendungsbereich, auf die besonderen Anbaubedingungen sowie darauf hinzuweisen,  
dass bei Anbringung der Folien auf Heckscheiben von Kraftfahrzeugen  diese mit einem 
zweiten Außenspiegel ausgerüstet sein müssen.   
 
Die Wirksamkeit der Bauartgenehmigung ist hiervon abhängig.      
 

2. Fassung 
2nd issue 
                          

 
    
 T. Fehlhaber 28.04.2016








